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ist wie derjenige der älteren Normanneneide des 12. Jahr­
hunderts. Immerhin hat kehr für das dem Wandel der po­
litischen Beziehungen zwischen Papsttum und Normannenfürsten 
folgende Lidformular gewisse Teile in den Angaben solcher 
Chronisten sichern können, welche die urkundlichen Akten der 
einzelnen Belehnungen gekannt haben.

vas gilt zunächst für den Bericht Zalcos von Benevent über die 
Verständigung zwischen Innozen; H. und Roger II. vom Jahre 
1139, wobei der Nönig dem Papst et beato petro eiusgue suc­
cessoribus canonice intrantibus den Treueid geschworen 
habe?) Aber diese Fassung ist nicht etwa, wie es auf den ersten 
Blick wohl scheinen könnte, eine Folge des eben glücklich über­
wundenen Schismas gewesen, sondern stammt aus der vor 
Anaclet II. liegenden Epoche päpstlich-normannischer Be­
ziehungen. In seiner Darstellung der Lelehnung Herzog Wil­
helms durch Lalixt II. im Oktober 1120 vermerkt nämlich Ro- 
muald von Salerno die vollständige Ansprache des Papstes an 
den Herzog, und in ihr heißt es bereits: ^6 bonorem äei et d.vetri 
apostolorum principis necnon et pauli, llckelitatem guogue 
Romani pontificatus et nostram nostrorumgue successorum 
canonice intrantium?)

Daraus ergibt sich zwingend, daß der Hinweis auf die kanonische 
Rechtmätzigkeit der Päpste, wenn nicht sogar eine Anspielung 
auf das Papstwahldekret von 1059, nur eine Folge der kaiser­
lichen Gegenpapsttümer während des Jnvestiturstreits sein kann; 
und wir sind überzeugt, daß Eichmanns Behauptung von dem 
höheren Alter der fraglichen Formel grundsätzlich richtig ist^), 
obwohl die Belege für seine Argumentation es nicht schlüssig zu 
beweisen vermögen, da sie bestrebt sind, den Ansatz des L II ins 
10. Jahrhundert zu rechtfertigen. Einzig der Hinweis, daß in 
dem Lehnseid des Königs Demetrius von valmatien vom Jahre 
1076 die successores canonice intrantes ebenfalls schon be­
gegnen*), bestärkt uns in unserer Auffassung, daß die mit dem

h kehr, Zp. 8, 42 Nr. 157.
-) vgl. kehr, Belehnungen 34.
') Eich mann, Datierung 292.
*) Eichmann, Datierung 291.


